25. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde


Konsolidierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 18. Dezember 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Gesetzes als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

den Entscheid Nr. 119/2025 des Verfassungsgerichtshofs vom 18. September 2025.

Diese Konsolidierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST POLITIK UND UNTERSTÜTZUNG


25. DEZEMBER 2023 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde


	Art. 2 - Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 wird Absatz 1 wie folgt ersetzt:

	"Die Datenschutzbehörde ist verantwortlich für die Überwachung der Anwendung der Verordnung 2016/679 und der Gesetze, die Bestimmungen über den Schutz der Verarbeitung personenbezogener Daten enthalten, um die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu schützen und den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union zu erleichtern."

	2. In § 1 werden zwischen Absatz 1 und Absatz 2 zwei Absätze mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"In Anwendung des vorliegenden Gesetzes wird eine Leitlinie der Verordnung 2016/679 berücksichtigt, der zufolge die Verarbeitung personenbezogener Daten im Dienste der Menschheit stehen sollte und das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten, das kein uneingeschränktes Recht ist, im Hinblick auf seine gesellschaftliche Funktion gesehen und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen werden muss.

	Die Datenschutzbehörde erfüllt die in Artikel 57 der Verordnung 2016/679 aufgeführten Aufgaben. Zu diesem Zweck verfügt sie über die in Artikel 58 der Verordnung 2016/679 erwähnten Untersuchungs-, Abhilfe- und Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse. Die Datenschutzbehörde muss auch zu einer einheitlichen Anwendung der Verordnung 2016/679 beitragen."

	3. In § 2 wird Absatz 2 wie folgt ersetzt:

	"Wurde keine Aufsichtsbehörde bestimmt, ist die Datenschutzbehörde die zuständige Aufsichtsbehörde."


	Art. 3 - In Artikel 5 Absatz 2 desselben Gesetzes wird zwischen den Wörtern "Die Mitglieder ihrer" und den Wörtern "Organe und ihre Personalmitglieder" das Wort "internen" eingefügt.


	Art. 4 - In Artikel 6 desselben Gesetzes werden zwischen den Wörtern "den Gerichtsbehörden" und den Wörtern "jeden Verstoß gegen die Grundprinzipien des Schutzes personenbezogener Daten" die Wörter "jede Nichtbeachtung der Verordnung 2016/679 und" eingefügt.


	Art. 5 - Artikel 7 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter "sechs Organen" durch die Wörter "mindestens folgenden internen Organen" ersetzt.

	2. In Absatz 1 Nr. 4 wird das Wort "Fachzentrum" durch die Wörter "Dienst für Genehmigung und Stellungnahme" ersetzt.

	3. Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

	"Jedes in Absatz 1 Nr. 2 bis 6 erwähnte interne Organ der Datenschutzbehörde wird von einem anderen Mitglied des Direktionsausschusses geleitet."

	4. Der Artikel wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Die Datenschutzbehörde kann in Anwendung der Artikel 9 § 1 Absatz 1 Nr. 3 und 11 § 1 Nr. 1 und 2 beschließen, zusätzlich zu den in Absatz 1 erwähnten Organen weitere interne Organe einzurichten. Die Leitung eines zusätzlichen internen Organs wird vom Direktionsausschuss einem Mitglied des Direktionsausschusses, mit Ausnahme des Präsidenten der Datenschutzbehörde, übertragen."


	Art. 6 - Artikel 8 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Die Datenschutzbehörde wird von einem Direktionsausschuss aus fünf Mitgliedern geleitet, von denen eines den Vorsitz führt.

	Das Amt des Präsidenten der Datenschutzbehörde ist auf die Dauer eines einzigen Mandats begrenzt und kann nicht verlängert werden.

	Das Amt wird abwechselnd von einer Person, die der französischen Sprachrolle angehört, und einer Person, die der niederländischen Sprachrolle angehört, wahrgenommen.

	Die Mitglieder des Direktionsausschusses üben ihr Amt in Vollzeit aus.

	§ 2 - Die Mitglieder des Direktionsausschusses leisten folgenden Eid vor dem Präsidenten der Abgeordnetenkammer: "Ich schwöre Treue dem König, Gehorsam der Verfassung und den Gesetzen des belgischen Volkes"."


	Art. 7 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes wird Abschnitt 1 verschoben und hinter Artikel 7 eingefügt; die Überschrift des Abschnitts wird durch folgende Wörter ergänzt:

	", Präsident und Sachverständige".


	Art. 8 - Artikel 9 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 9 - § 1 - Der Direktionsausschuss nimmt mindestens folgende Aufgaben wahr:

	1. Er billigt den Jahresabschluss und beschließt über den Jahreshaushaltsplan, den Jahresbericht, den Strategieplan und den Managementplan, einschließlich der jährlichen Prioritäten der Datenschutzbehörde.

	2. Er beschließt die Bewertungsindikatoren in Bezug auf die Ausführung des Jahresberichts, des Strategieplans und des Managementplans sowie die Art der Folgemaßnahmen.

	3. Er beschließt über die interne Organisation und die Zusammensetzung der Datenschutzbehörde, einschließlich der internen Mobilität des Personals zwischen den internen Organen. Er sorgt dafür, dass das interne Fachwissen jedes Dienstes den Erfordernissen des jeweiligen Dienstes entspricht. Aufgrund der Erfordernisse des Dienstes kann der Direktionsausschuss auch beschließen, bestimmte Personalmitglieder eines Dienstes vorübergehend einem anderen Dienst zuzuweisen.

	4. Er beschließt über das Muster der Legitimationskarte der Personalmitglieder des Inspektionsdienstes.

	5. Er erfüllt den Stellenplan gemäß Artikel 46 § 1 und stützt sich dabei auf eine jährliche Arbeitslastmessung.

	6. Er beschließt über die Bestimmung und Ablehnung der in Artikel 18/1 erwähnten Sachverständigen.

	7. Er beschließt über Akten zu strategischen Ankäufen ab einem Betrag, der vom Direktionsausschuss in der Geschäftsordnung festzulegen ist.

	8. Er beschließt über die allgemeinen Leitlinien für die Ausführung jeder Aufgabe, die der Datenschutzbehörde übertragen ist.

	9. Er legt die Leitlinien für die Arbeitsweise jedes Dienstes der Datenschutzbehörde fest.

	10. Er legt die Leitlinien zur Gewährleistung der Kohärenz bei der Bearbeitung der von der Datenschutzbehörde verwalteten Akten fest.

	11. Er sorgt für eine gute Zusammenarbeit zwischen den Diensten, damit jeder seinen Auftrag innerhalb einer gemeinsamen Vision wirksam wahrnehmen kann.

	12. Er übt die nicht den einzelnen Diensten zugewiesenen Aufgaben in einer Residualrolle aus oder bestimmt, welchem internen Organ diese Aufgaben zu übertragen sind.

	13. Er kann eine Akte, die in einem in Artikel 7 Absatz 1 Nr. 2 bis 6 erwähnten internen Organ oder gegebenenfalls in einem in Artikel 7 Absatz 3 erwähnten internen Organ behandelt wird, gemäß den in der Geschäftsordnung festgelegten Modalitäten kollegial erörtern.

	Der Direktionsausschuss legt den Entwurf des Strategieplans mindestens zwei Wochen lang zur öffentlichen Anhörung vor. Anschließend wird der vom Direktionsausschuss angenommene Strategieplan der Abgeordnetenkammer übermittelt.

	Die Zuständigkeit des Direktionsausschusses in Bezug auf die Akten der internen Organe beschränkt sich auf die Erörterung von Aspekten, die erhebliche oder bereichsübergreifende Auswirkungen auf die Datenschutzbehörde haben. Diese Zuständigkeit stellt keine Einschränkung der autonomen Ausübung der Aufgaben der internen Organe dar.

	§ 2 - Der Direktionsausschuss handelt als Kollegialorgan. Den Vorsitz führt der Präsident der Datenschutzbehörde.

	§ 3 - Der Direktionsausschuss kann nur dann rechtsgültig beraten, wenn alle seine Mitglieder anwesend oder gemäß Absatz 2 vertreten sind.

	Ein Mitglied des Direktionsausschusses kann durch ein anderes Mitglied vertreten werden. Die Mitglieder des Direktionsausschusses, die für den Inspektionsdienst und die Streitsachenkammer zuständig sind, können sich jedoch nicht gegenseitig vertreten.

	Der Direktionsausschuss beschließt im Konsens. In der Geschäftsordnung werden die Verfahren und erforderlichen Mehrheiten für den Fall festgelegt, dass kein Konsens erzielt werden kann, außer für die Annahme der Geschäftsordnung selbst. Die Geschäftsordnung oder eine Änderung der Geschäftsordnung wird bei fehlendem Konsens von zwei Dritteln des gesamten Direktionsausschusses angenommen. Die Abstimmung kann elektronisch stattfinden.

	§ 4 - Der Direktionsausschuss tritt auf Antrag eines seiner Mitglieder und mindestens zweimal im Monat zusammen.

	§ 5 - Über die Beratungen des Direktionsausschusses wird ein Protokoll erstellt. Die Protokolle werden von allen anwesenden Mitgliedern unterzeichnet.

	Der Direktionsausschuss beschließt, welche Beschlüsse des Direktionsausschusses auf der Website der Datenschutzbehörde veröffentlicht werden."


	Art. 9 - Artikel 10 Absatz 2 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


	Art. 10 - Artikel 11 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Die Datenschutzbehörde erlässt eine Geschäftsordnung, die mindestens folgende Bereiche umfasst:

	1. unbeschadet der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes die interne Organisation und die Zusammensetzung der Datenschutzbehörde. Gemäß Artikel 7 spiegeln die interne Organisation und die Zusammensetzung mindestens die in den Artikeln 57 und 58 der Verordnung 2016/679 erwähnten Aufgaben und Befugnisse der Datenschutzbehörde wider,

	2. die praktischen Modalitäten der Arbeitsweise der Datenschutzbehörde und insbesondere die den internen Organen zugewiesenen Aufgaben sowie die für den Ablauf der Sitzungen des Direktionsausschusses einzuhaltenden Regeln,

	3. unbeschadet der Bestimmungen des vorliegenden Gesetzes ergänzende Verfahrensregeln im Rahmen der Ausübung von Aufgaben und Befugnissen in Anwendung der Artikel 57 und 58 der Verordnung 2016/679. Die Geschäftsordnung kann unter anderem Vorschriften in Bezug auf die Zulässigkeit einer Beschwerde, einer Meldung oder eines Antrags, ein Vermittlungsverfahren, die Verfahrenseinstellung und Zweckmäßigkeitserwägungen, die Position des Beschwerdeführers im Verfahren, die Verteidigungsmittel, die Anhörung, die Vertretung der Parteien, die Verfahrensfristen, die Vorschriften in Bezug auf den Sprachengebrauch und die Einhaltung der von der Datenschutzbehörde auferlegten Maßnahmen enthalten,

	4. unbeschadet des Artikels 18/1 die Modalitäten für die Einrichtung der Reserve von Sachverständigen, die Profile der Sachverständigen, die dieser Reserve angehören sollen, die Kategorien von Aufträgen, für die sie punktuell bestellt werden können, sowie die Modalitäten der Zusammenarbeit mit diesen Sachverständigen und deren Vergütung,

	5. die Regeln für die Übertragung von Befugnissen der Mitglieder des Direktionsausschusses,

	6. die in Artikel 46 § 3 erwähnten Kanäle und Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen,

	7. die internen Verfahren für den Zugang zum Nationalregister, wie in Artikel 47 erwähnt.

	§ 2 - In der Geschäftsordnung wird vorgesehen, dass der Inspektionsdienst und die Streitsachenkammer streng voneinander getrennt agieren.

	§ 3 - Der Direktionsausschuss übermittelt die Geschäftsordnung und jede nachträgliche Änderung der Ordnung der Abgeordnetenkammer.

	Die Geschäftsordnung und jede spätere Änderung werden im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht."

[bookmark: _Hlk215484881][Art. 10 bedingt für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 119/2025 des Verfassungsgerichtshofs vom 18. September 2025 (B.S. vom 17. Oktober 2025)]


	Art. 11 - Die Artikel 12 bis 16 desselben Gesetzes werden aufgehoben.


	Art. 12 - Artikel 17 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 17 - Der Präsident der Datenschutzbehörde:

	1. ist mit der Zusammenarbeit und Koordinierung innerhalb des Direktionsausschusses und zwischen den verschiedenen internen Organen der Datenschutzbehörde beauftragt,

	2. bereitet den Jahreshaushaltsplan, den Jahresabschluss, den Jahresbericht, den Strategieplan und den Managementplan vor, einschließlich der jährlichen Prioritäten der Datenschutzbehörde,

	3. verwaltet die interne Organisation und Zusammensetzung der Datenschutzbehörde.

	Der Managementplan enthält Vereinbarungen über die Ziele der Datenschutzbehörde und die hierfür notwendigen Mittel."


	Art. 13 - Artikel 18 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2018, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 18 - Die Datenschutzbehörde wird durch den Präsidenten oder ein anderes Mitglied des Direktionsausschusses nach den in der Geschäftsordnung festgelegten Regeln vertreten. Der Direktionsausschuss legt ein klares Mandat fest, wenn die Datenschutzbehörde vertreten wird.

	Der Beschluss, im Namen der Datenschutzbehörde vor Gericht zu treten, darunter der Beschluss, Verpflichtungen mit Dritten zu unterzeichnen, wird vom Direktionsausschuss gemäß den in Artikel 9 § 3 vorgesehenen Abstimmungsregeln gefasst."


	Art. 14 - In Kapitel 2 Abschnitt 1 desselben Gesetzes wird ein neuer Artikel 18/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 18/1 - § 1 - Ungeachtet der Tatsache, dass die Datenschutzbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ausübung ihrer Befugnisse vorzugsweise auf internes Fachwissen zurückgreift, kann sie Sachverständige hinzuziehen. Zu diesem Zweck richtet sie eine Reserve von Sachverständigen ein, die für punktuelle Aufträge eingesetzt werden können.

	Die Sachverständigen handeln in eigenem Namen, sind nicht Teil der Datenschutzbehörde und können diese bei der Ausführung ihrer Aufträge weder vertreten noch binden.

	§ 2 - Die Bestimmung von Experten soll die Datenschutzbehörde unter anderem in die Lage versetzen:

	1. die sozialen, ethischen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die sich auf den Schutz personenbezogener Daten auswirken, genau zu verfolgen und in ihre Arbeit einzubeziehen und

	2. zur Unterstützung der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufträge auf technisches und nicht rein juristisches Fachwissen zurückzugreifen, das das eigene interne Fachwissen ergänzt.

	§ 3 - Die in § 1 erwähnte Reserve von Sachverständigen umfasst eine Liste von bis zu zwanzig Fachleuten, die auf Vorschlag des Direktionsausschusses der Abgeordnetenkammer zur Billigung vorgelegt wird. Diese Reserve ist zwei Jahre lang gültig und kann auf Vorschlag des Direktionsausschusses verlängert werden.

	Höchstens zwei Drittel der Personen, die der Reserve von Sachverständigen angehören, sind gleichen Geschlechts.

	Die Reserve von Sachverständigen wird auf der Website der Datenschutzbehörde veröffentlicht und enthält für jeden Sachverständigen seine Fachgebiete.

	Zusätzlich zu dieser Reserve von Sachverständigen kann die Datenschutzbehörde weitere Sachverständige für punktuelle Aufträge bestimmen, sofern:

	- hierfür ein ordnungsgemäß mit Gründen versehener Bedarf besteht und

	- das Fachwissen weder innerhalb der Datenschutzbehörde noch innerhalb der Reserve von Sachverständigen vorhanden ist.

	Die Begründung für die Bestimmung eines zusätzlichen Sachverständigen außerhalb der Reserve wird der Abgeordnetenkammer übermittelt.

	§ 4 - Alle Sachverständigen müssen die in Artikel 38 Nr. 1 bis 6 aufgeführten Bedingungen erfüllen.

	§ 5 - Die Sachverständigen geben auf der Grundlage eines genau festgelegten Beratungsauftrags eine schriftliche Stellungnahme ab und können bei Bedarf von der Datenschutzbehörde angehört werden. Sie nehmen weder an den Beratungen der Datenschutzbehörde noch an den Diskussionen über Entwürfe von Stellungnahmen und Empfehlungen teil.

	Personen, deren Tätigkeit durch die eventuellen Beschlüsse oder Standpunkte der Datenschutzbehörde unmittelbar oder mittelbar begünstigt werden könnte, oder die ein mittelbares oder unmittelbares Interesse an bestimmten Akten haben oder deren Verwandte oder Verschwägerte bis zum dritten Grad ein persönliches oder unmittelbares Interesse an bestimmten Akten haben, dürfen nicht als Sachverständige für diese Akten bestellt werden.

	Sachverständige legen vor Annahme des punktuellen Auftrags eine ehrenwörtliche Erklärung vor, dass sie keinem Interessenkonflikt unterliegen und die in Artikel 38 Nr. 1 bis 6 erwähnten Bedingungen erfüllen. Die Erklärungen werden vom Sekretariat der Datenschutzbehörde aufbewahrt und werden online veröffentlicht. Im Fall eines Interessenkonflikts stellt die Datenschutzbehörde fest, dass ein Sachverständiger nicht hinzugezogen werden darf.

	Die Sachverständigen sind verpflichtet, die Kammer unverzüglich über neue Umstände zu informieren, die einen Interessenkonflikt verursachen oder zur Nichteinhaltung einer oder mehrerer der in Artikel 38 Nr. 1 bis 6 erwähnten Bedingungen führen können.

	§ 6 - Unbeschadet der Paragraphen 1 und 3 kann die Datenschutzbehörde gleich welche öffentliche oder private Einrichtung um eine Analyse ersuchen. Diese Analysen werden im Namen der betreffenden Einrichtung erstellt und sind nicht bindend."


	Art. 15 - Artikel 21 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 21 - Das Generalsekretariat wird vom Präsidenten der Datenschutzbehörde geleitet."




	Art. 16 - Artikel 22 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Nr. 1 werden nach den Wörtern "gerichtet werden," die Wörter "und prüft die Zulässigkeit der Beschwerden," eingefügt.

	2. Paragraph 1 Nr. 2 wird wie folgt ersetzt:

	"leitet ein Vermittlungsverfahren ein, sobald sie es für angemessen hält,".

	3. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 4 - Der Dienst für Genehmigung und Stellungnahme wird vom Direktor des Dienstes für Genehmigung und Stellungnahme geleitet."


	Art. 17 - Die Überschrift von Kapitel 2 Abschnitt 4 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Abschnitt 4 - Dienst für Genehmigung und Stellungnahme".


	Art. 18 - Artikel 23 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1werden die Wörter "Das Fachzentrum" durch die Wörter "Der Dienst für Genehmigung und Stellungnahme" ersetzt.

	2. In § 1 Nr. 2 wird zwischen dem Wort "sozialen," und dem Wort "wirtschaftlichen" das Wort "ethischen," eingefügt.

	3. In § 2, dessen derzeitiger Wortlaut § 1 Absatz 2 bilden wird, werden die Wörter "Das Fachzentrum" durch die Wörter "Der Dienst für Genehmigung und Stellungnahme" ersetzt,

	4. Der Artikel wird durch zwei Paragraphen mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 2 - Unbeschadet der dem Generalsekretariat gemäß Artikel 20 § 1 zugeteilten Befugnisse übt der Dienst für Genehmigung und Stellungnahme die anderen in Artikel 58 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 aufgeführten Genehmigungsbefugnisse und beratenden Befugnisse aus, mit Ausnahme der in Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe e) der Verordnung (EU) 2016/679 aufgeführten Befugnis.

	


	§ 3 - Im Rahmen der Anwendung des Gesetzes vom 13. Juni 2005 über die elektronische Kommunikation und besonderer Gesetze und unbeschadet der Befugnisse der in Titel 2 und 3 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten erwähnten Aufsichtsbehörden und der Befugnisse des mit der Überwachung der spezifischen und außergewöhnlichen Methoden zum Sammeln von Daten durch die Nachrichten- und Sicherheitsdienste beauftragten und durch Artikel 43/1 des Grundlagengesetzes vom 30. November 1998 über die Nachrichten- und Sicherheitsdienste geschaffenen Verwaltungsausschusses erteilt der Dienst für Genehmigung und Stellungnahme den zuständigen Einrichtungen Genehmigungen für den Zugriff auf verkehrs- und standortbezogene Kommunikationsmetadaten für Zwecke, die nicht in folgende Bereiche fallen:

	- Ausübung der Aufgaben der Vorbeugung, Ermittlung, Erkennung oder Verfolgung einer Tat, die einen strafrechtlichen Verstoß darstellt, oder

	- Suche nach vermissten Personen oder

	- nationale Sicherheit.

	Um vollständig zu sein, enthält der Antrag auf Genehmigung folgende Angaben:

	1. Identifizierung der antragstellenden Einrichtung,

	2. Rechtsgrundlage, die es dieser Einrichtung erlaubt, bei den Betreibern verkehrs- oder standortbezogene Kommunikationsmetadaten anzufordern,

	3. Ausübung des Auftrags, dessen Zweck nicht in einen der in Absatz 1 erster bis dritter Gedankenstrich aufgeführten Bereiche fällt, die die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des Antrags rechtfertigen,

	4. gegebenenfalls Begründung der Dringlichkeit oder der äußersten Dringlichkeit,

	5. Unterschrift der Person, die befugt ist, die antragstellende Einrichtung zu verpflichten.

	Ist der Antrag auf Genehmigung vollständig, erfolgt der Beschluss der Datenschutzbehörde spätestens innerhalb von zehn Werktagen, die keine Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertage sind.

	Der Beschluss der Datenschutzbehörde wird mit Gründen versehen."


	Art. 19 - Die Artikel 24 und 25 desselben Gesetzes werden aufgehoben.


	Art. 20 - Artikel 26 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter "durch Einschreibesendung oder" aufgehoben.

	


2. Paragraph 1 Absatz 2 wird wie folgt ersetzt:

	"Die Prüfung der Anträge auf Stellungnahme erfolgt in der Reihenfolge ihrer Einreichung, außer in folgenden Fällen:

	1. wenn die Behörde, die die Datenschutzbehörde befasst, die Abgabe der Stellungnahme innerhalb einer Frist von sechzig Tagen verlangt,

	2. wenn die Behörde, die die Datenschutzbehörde befasst, die Abgabe der Stellungnahme innerhalb einer Frist von dreißig Tagen verlangt. Diese Frist wird von Rechts wegen um fünfzehn Tage verlängert, wenn sie zwischen dem 15. Juli und dem 31. Juli einsetzt oder zwischen dem 15. Juli und dem 15. August abläuft. Die Datenschutzbehörde stellt dem Antragsteller eine elektronische Empfangsbestätigung aus, sobald sie den Antrag auf Stellungnahme als vollständig betrachtet,

	3. wenn in dringenden Fällen, die im Antrag mit besonderen Gründen versehen werden, die Behörde, die die Datenschutzbehörde befasst, die Abgabe der Stellungnahme innerhalb einer Frist von fünf Werktagen, die keine Samstage, Sonntage und gesetzlichen Feiertage sind, verlangt.

	Wird die Dringlichkeit in Anwendung von Absatz 2 Nr. 3 für eine Stellungnahme über den Entwurf eines Erlasses mit Verordnungscharakter geltend gemacht, werden die im Antrag angegebenen Gründe für die Dringlichkeit in der Präambel des Erlasses wiedergegeben."

	3. Paragraph 2 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 2 - Bezieht sich der Antrag auf Stellungnahme auf den Vorentwurf oder den Vorschlag eines Gesetzes, eines Dekrets oder einer Ordonnanz beziehungsweise auf einen Abänderungsantrag zu diesen Entwürfen oder Vorschlägen, gibt die Datenschutzbehörde innerhalb der in § 1 Absatz 2 erwähnten Fristen oder innerhalb einer zusätzlichen Frist, die der Antragsteller vor Ablauf dieser Fristen gewährt, eine Stellungnahme ab.

	Bezieht sich der Antrag auf Stellungnahme auf den Entwurf eines Erlasses mit Verordnungscharakter und hat die Datenschutzbehörde in den in § 1 Absatz 2 erwähnten Fristen oder innerhalb einer zusätzlichen Frist, die der Antragsteller der Stellungnahme vor Ablauf dieser Fristen gewährt, keine Stellungnahme übermittelt, darf das Erfordernis einer Stellungnahme außer Acht gelassen werden. In der Präambel des Erlasses wird vermerkt, dass innerhalb der Fristen keine Stellungnahme übermittelt worden ist."


	Art. 21 - In Artikel 27 desselben Gesetzes wird § 1 Absatz 1 durch folgende Sätze ergänzt:

	"Sie geben auch an, welche Mitglieder des Direktionsausschusses an den Beratungen teilgenommen haben, und gegebenenfalls die Namen der Sachverständigen und Einrichtungen, die gemäß Artikel 18/1 §§ 1 und 6 konsultiert wurden. Die in Artikel 18/1 §§ 5 und 6 erwähnten Stellungnahmen und Analysen können bei der Datenschutzbehörde eingesehen werden."


	Art. 22 - Artikel 33 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:



	1. Paragraph 1 wird durch einen einzigen Absatz mit folgendem Wortlaut ersetzt:

	"Die Streitsachenkammer wird vom Direktor der Streitsachenkammer geleitet."

	2. Paragraph 2 wird aufgehoben.


	Art. 23 - In Kapitel 2 desselben Gesetzes werden Abschnitt 7 und Artikel 35 aufgehoben.


	Art. 24 - In der Überschrift von Kapitel 3 werden die Wörter ", der Mitglieder des Fachzentrums und der Mitglieder der Streitsachenkammer" aufgehoben.


	Art. 25 - Artikel 36 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter ", die Mitglieder des Fachzentrums und die Mitglieder der Streitsachenkammer" aufgehoben.

	2. Paragraph 3 wird wie folgt ersetzt:

	"§ 3 - Das gemeinsame Profil der Mitglieder des Direktionsausschusses muss multidisziplinär sein und die Datenschutzbehörde in die Lage versetzen:

	1. den rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen, ethischen und technologischen Herausforderungen der Entwicklung der digitalen Gesellschaft gerecht zu werden,

	2. eine Politik der Personal- und Finanzverwaltung zu verfolgen."

	3. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Das Mitglied des Direktionsausschusses, das für die Streitsachenkammer zuständig ist, muss ein Magistrat sein."


	Art. 26 - Artikel 37 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 37 - § 1 - Die Mitglieder des Direktionsausschusses werden für einen Zeitraum von sechs Jahren ernannt.

	§ 2 - Am Ende jedes Mandats wird ein neues Ernennungsverfahren gemäß Artikel 39 gestartet.

	Vorbehaltlich der Artikel 8 § 1 Absatz 3 und 36 § 4 kann sich jedes Mitglied des Direktionsausschusses, mit Ausnahme des Präsidenten, am Ende seines Mandats erneut für dasselbe oder ein anderes Mandat bewerben. Gemäß Artikel 8 § 1 Absatz 2 und vorbehaltlich des Artikels 36 § 4 kann sich der Präsident der Datenschutzbehörde am Ende seines Mandats erneut für ein weiteres Mandat bewerben."


	Art. 27 - Artikel 38 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 4. März 2018, wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 38 - Die Mitglieder des Direktionsausschusses müssen zum Zeitpunkt der Eidesleistung und während ihres Mandats folgende Bedingungen erfüllen:

	1. Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sein,

	2. die zivilen und politischen Rechte besitzen,

	3. nicht Mitglied des Europäischen Parlaments oder der Gesetzgebenden Kammern oder eines Gemeinschafts- oder Regionalparlaments oder bei diesen beschäftigt sein,

	4. nicht Mitglied der Föderalregierung oder einer Gemeinschafts- oder Regionalregierung sein,

	5. keine Funktion in einem Strategiebüro eines Ministers ausüben,

	6. kein öffentlicher Vertreter, öffentlicher Verwalter oder öffentlicher Geschäftsführungsbeauftragter im Sinne von Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Januar 2014 zur Einrichtung einer Föderalen Kommission für Berufspflichten und zur Festlegung des Kodexes der Berufspflichten für öffentliche Vertreter sein."


	Art. 28 - Artikel 39 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 werden die Wörter ", die Mitglieder des Fachzentrums und die Mitglieder der Streitsachenkammer" aufgehoben.

	2. In Absatz 2 werden im ersten Satz die Wörter "Mitglied des Fachzentrums und Mitglied der Streitsachenkammer" aufgehoben und wird im zweiten Satz das Wort "Organe" durch die Wörter "internen Organe" ersetzt.


	Art. 29 - Artikel 40 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 40 - § 1 - Der Direktionsausschuss zählt ebenso viele französischsprachige wie niederländischsprachige Mitglieder, den Präsidenten ausgenommen.

	§ 2 - Höchstens drei Fünftel der Mitglieder des Direktionsausschusses sind gleichen Geschlechts."


	Art. 30 - In Artikel 41 Absatz 1 desselben Gesetzes werden die Wörter ", des Fachzentrums oder der Streitsachenkammer" aufgehoben.


	


Art. 31 - Artikel 42 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 42 - Bis zur Besetzung des vakant gewordenen Mandats wird dieses von einem anderen Mitglied des Direktionsausschusses ausgeübt. Der Direktionsausschuss beschließt darüber unter den verbleibenden Mitgliedern gemäß den in Artikel 9 § 3 vorgesehenen Abstimmungsregeln.

	Die Mitglieder des Direktionsausschusses, die für den Inspektionsdienst und die Streitsachenkammer zuständig sind, können ihre jeweiligen Mandate jedoch nicht gleichzeitig ausüben."


	Art. 32 - Artikel 43 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 43 - Die Datenschutzbehörde unterliegt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und der Ausübung ihrer Befugnisse gemäß der Verordnung 2016/679 weder direkter noch indirekter Beeinflussung von außen und ersucht weder um Weisung noch nimmt sie Weisungen entgegen.

	Es ist den Mitgliedern des Direktionsausschusses untersagt, bei Beratungen oder Beschlüssen über Akten anwesend zu sein, an denen sie selbst ein persönliches oder direktes Interesse oder ihre Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten Grad ein persönliches, direktes oder indirektes Interesse haben."


	Art. 33 - Artikel 44 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 4. März 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 Absatz 1 werden die Wörter ", die Mitglieder des Fachzentrums und die Mitglieder der Streitsachenkammer" aufgehoben.

	2. Paragraph 1 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Insbesondere dürfen die Mitglieder des Direktionsausschuss keine Interessen an Unternehmen haben, die auf dem Markt für Dienstleistungen im Bereich des Datenschutzes tätig sind, und weder direkt noch indirekt, gegen Entgelt oder unentgeltlich, eine Funktion für diese Unternehmen ausüben oder Dienstleistungen für sie erbringen."

	3. In § 2 Absatz 1 wird der erste Satz durch die Wörter "und übermitteln sie der Abgeordnetenkammer" ergänzt.


	Art. 34 - Artikel 45 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 werden die Wörter ", ein Mitglied des Fachzentrums oder ein Mitglied der Streitsachenkammer" aufgehoben.

	2. In § 1 Absatz 1 wird der Satz "Gegen den Beschluss kann kein Rechtsbehelf eingelegt werden." aufgehoben.

	3. In § 1 Absatz 2 werden die Wörter ", Mitglieder des Fachzentrums und Mitglieder der Streitsachenkammer" aufgehoben.


	Art. 35 - Artikel 46 desselben Gesetzes, abgeändert durch das Gesetz vom 4. März 2018, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 1 wird zwischen Absatz 1 und Absatz 2 ein Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Der Stellenplan spiegelt die Kompetenzen wider, die zur Erfüllung des Aufsichtsauftrags der Datenschutzbehörde erforderlich sind, und berücksichtigt mindestens die Notwendigkeit:

	- einer ausgewogenen Verteilung des Personals auf die internen Organe,

	- multidisziplinärer Profile innerhalb jedes internen Organs."

	2. Der Artikel wird durch einen Paragraphen 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 3 ­ In Anwendung des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 über die Kanäle zur Meldung von Integritätsverletzungen und den Schutz entsprechender Hinweisgeber in föderalen öffentlichen Einrichtungen und der integrierten Polizei richtet die Datenschutzbehörde Kanäle und Verfahren für interne Meldungen und Folgemaßnahmen ein."


	Art. 36 - Artikel 47 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 47 - Die Datenschutzbehörde hat für die Ausführung ihrer gesetzlichen Aufträge und vorbehaltlich der Erlangung einer Ermächtigung gemäß Artikel 5 des Gesetzes vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der natürlichen Personen Zugriff auf die in Artikel 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 6, 9 und 9/1 und Absatz 2 dieses Gesetzes erwähnten Daten sowie vorbehaltlich der Erlangung einer Ermächtigung gemäß Artikel 6bis § 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 19. Juli 1991 über die Bevölkerungsregister, die Personalausweise, die Ausländerkarten und die Aufenthaltsdokumente Zugriff auf die in Artikel 6bis § 1 Nr. 1 dieses Gesetzes erwähnten Daten.

	Sie darf im Hinblick auf die Ausführung ihrer gesetzlichen Aufträge die Nationalregisternummer benutzen."


	Art. 37 - In Artikel 48 desselben Gesetzes wird § 1 wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Vorbehaltlich gesetzlicher Ausnahmen sind die Mitglieder des Direktionsausschusses, die Personalmitglieder der Datenschutzbehörde und die Sachverständigen während und nach der Ausübung ihres Mandats beziehungsweise der Erfüllung ihres Vertrags oder Auftrags verpflichtet, die Vertraulichkeit der Fakten, Handlungen oder Auskünfte, von denen sie aufgrund ihrer Funktion oder ihres Auftrags Kenntnis erhalten haben, zu wahren."




	Art. 38 - In Artikel 49 desselben Gesetzes wird Absatz 3 wie folgt ersetzt:

	"Die Datenschutzbehörde fügt ihrem jährlichen Haushaltsplanvorschlag den Strategieplan, die jährliche Arbeitslastmessung und den Managementplan bei."


	Art. 39 - In dasselbe Gesetz wird ein Artikel 49/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 49/1 - § 1 - Die Datenschutzbehörde übt die Aufgaben und Befugnisse, die ihr gemäß der Verordnung 2016/679 obliegen, für die betreffende Person und gegebenenfalls für den Datenschutzbeauftragten unentgeltlich aus.

	Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Datenschutzbehörde im Rahmen ihrer Genehmigungs- und Beratungsbefugnisse für die Ausübung der in Artikel 58 Absatz 3 Buchstaben e), f), h) und j) der Verordnung 2016/679 aufgeführten Aufgaben und für zusätzliche Genehmigungs- und Beratungsbefugnisse, die ihr vom Gesetzgeber eingeräumt werden, eine Vergütung verlangen.

	Absatz 2 findet keine Anwendung auf Genehmigungen, die von der Datenschutzbehörde gemäß Artikel 23 § 3 erteilt werden.

	§ 2 - Der König bestimmt die Gebührenordnung der in § 1 erwähnten Vergütungen."


	Art. 40 - In Artikel 50 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 4. März 2018, wird § 3 aufgehoben.


	Art. 41 - In Artikel 51 § 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "Absatz 1 Nr. 2" durch die Wörter "§ 1 Absatz 1 Nr. 2" ersetzt.


	Art. 42 - In den Artikeln 53 § 2 und 56 desselben Gesetzes wird vor dem Wort "Organe" jeweils das Wort "internen" eingefügt.


	Art. 43 - Artikel 60 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 60 - Die Anlaufstelle untersucht die Zulässigkeit der Beschwerde anhand unter anderem folgender Zulässigkeitskriterien:

	- Die Beschwerde ist in einer der Landessprachen verfasst,

	- die Beschwerde enthält eine Darlegung des Sachverhalts und die zur Identifizierung der betreffenden Verarbeitung notwendigen Angaben,

	- die Beschwerde fällt in die Zuständigkeit der Datenschutzbehörde,

	- das Verfahrensinteresse des Beschwerdeführers,

	- einen Nachweis der Vertretungsbefugnis, wenn die Beschwerde im Namen und für Rechnung einer anderen Person eingereicht wird,

	- die Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen,

	- die vorherige Ausübung von Rechten, wenn sich der Beschwerdeführer nach Möglichkeit zuerst an den für die Verarbeitung Verantwortlichen wendet,

	- gegebenenfalls das Bestehen anderer laufender Verfahren wegen desselben Sachverhalts.

	Die Anlaufstelle kann den Beschwerdeführer oder den Antragsteller auffordern, seine Beschwerde oder seinen Antrag näher zu erläutern."


	Art. 44 - Die Artikel 62 bis 64 desselben Gesetzes werden aufgehoben.


	Art. 45 - Artikel 67 desselben Gesetzes wird durch einen Paragraphen 4 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"§ 4 - Die Untersuchung ist vorbehaltlich gesetzlicher Ausnahmefälle geheim bis zum Zeitpunkt der Hinterlegung des Berichts des Generalinspektors bei der Streitsachenkammer."


	Art. 46 - In Artikel 91 § 2 desselben Gesetzes wird das Wort "Präsidenten" durch das Wort "Direktor" ersetzt.


	Art. 47 - In Kapitel 6 desselben Gesetzes wird Unterabschnitt 3 "Abschluss der Untersuchung" durch Abschnitt 3 "Abschluss der Untersuchung" ersetzt.

	In Kapitel 6 desselben Gesetzes wird Abschnitt 3 "Verfahren vor der Streitsachenkammer" durch Abschnitt 4 "Entscheidung zur Sache" ersetzt.

	In Kapitel 6 desselben Gesetzes wird in Abschnitt 3, der zu Abschnitt 4 wird, die Unterteilung in vier Unterabschnitte aufgehoben.


	Art. 48 - In Artikel 92 Nr. 1 desselben Gesetzes werden die Wörter "gemäß Artikel 62 § 1" aufgehoben.


	Art. 49 - Artikel 94 desselben Gesetzes wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 94 - § 1 - Ist die Streitsachenkammer einmal befasst, entscheidet sie im Wege eines vorläufigen Beschlusses über die Weiterverfolgung der Akte.



	Zu diesem Zweck kann sie:

	1. Informationen bei den Parteien einholen, um das Ausmaß der Streitsache feststellen zu können,

	2. eine Untersuchung beim Inspektionsdienst beantragen,

	3. den Inspektionsdienst um eine zusätzliche Untersuchung ersuchen, wenn sie gemäß Artikel 92 Nr. 3 befasst wird,

	4. feststellen, dass die Akte in der Sache selbst bearbeitet werden kann,

	5. beschließen, gemäß Artikel 95 § 1 zu entscheiden,

	6. die Akte ohne weitere Bearbeitung teilweise schließen, wenn sich bestimmte Elemente als unbewiesen oder unbegründet erweisen können.

	§ 2 - Die Streitsachenkammer kann in derselben Akte nacheinander mehrere in § 1 erwähnte vorläufige Beschlüsse fassen. Eine Beschwerde gegen in § 1 erwähnte vorläufige Beschlüsse muss zusammen mit der Beschwerde gegen die Endentscheidung eingelegt werden."


	Art. 50 - Artikel 96 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


	Art. 51 - Artikel 99 desselben Gesetzes wird durch drei Absätze mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Der Direktor der Streitsachenkammer kann aus eigener Initiative oder auf Antrag einer beteiligten Partei beschließen, die Parteien zu einer Anhörung vorzuladen, bei der sie sich von einem Rechtsanwalt unterstützen oder vertreten lassen können. Die beteiligten Parteien werden in ihren Verteidigungsmitteln angehört.

	Die Verhandlungen finden in der Verfahrenssprache statt, die von den Parteien innerhalb der in Artikel 41 der am 18. Juli 1966 koordinierten Gesetze über den Sprachengebrauch in Verwaltungsangelegenheiten festgelegten Grenzen gewählt wird.

	Nach den Anhörungen wird die Akte als vollständig betrachtet und die Streitsachenkammer beginnt ihre Beratungen im Hinblick auf eine Beschlussfassung."


	Art. 52 - In Artikel 101 desselben Gesetzes werden die Wörter "entscheiden, den verfolgten Parteien gemäß den in Artikel 83" durch die Wörter "die in Artikel 58 Absatz 2" und die Wörter "allgemeinen Bedingungen eine administrative Geldbuße aufzuerlegen" durch die Wörter "Abhilfemaßnahmen ergreifen" ersetzt.


	Art. 53 - In Artikel 102 Absatz 1 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Mai 2018, werden zwischen den Wörtern "einer administrativen Geldbuße" und den Wörtern "wird mit Gründen versehen" die Wörter "gemäß Artikel 83 der Verordnung 2016/679" eingefügt.


	Art. 54 - In Artikel 114 § 1 Absatz 1 desselben Gesetzes, ersetzt durch das Gesetz vom 25. Mai 2018, werden die Wörter "Artikel 12 Absatz 3" durch die Wörter "Artikel 8 § 2" ersetzt.


	Art. 55 - Artikel 116 desselben Gesetzes wird aufgehoben.


KAPITEL 3 - Schluss- und Übergangsbestimmungen


	Art. 56 - Innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes legt der Direktionsausschuss gemäß Artikel 11 § 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde der Abgeordnetenkammer eine geänderte Geschäftsordnung vor.

	Ist der Direktionsausschuss zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes nicht vollzählig, wird der Abgeordnetenkammer die geänderte Geschäftsordnung innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem der Direktionsausschuss vollzählig wird, vorgelegt.

	Die geänderte Geschäftsordnung gilt nur für Beschwerden, Vermittlungsakten, Anträge, Inspektionen und Verfahren vor der Streitsachenkammer, die nach Veröffentlichung der geänderten Geschäftsordnung im Belgischen Staatsblatt beginnen. Beschwerden, Vermittlungsakten, Anträge, Inspektionen und Verfahren vor der Streitsachenkammer, die vor Veröffentlichung der geänderten Geschäftsordnung begonnen haben, unterliegen den vor der Veröffentlichung geltenden Regeln.


	Art. 57 - § 1 - Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes Mitglied des Direktionsausschusses sind, üben ihr Mandat für die restliche Mandatsdauer weiter aus. Für den Präsidenten der Streitsachenkammer wird von Artikel 36 § 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Schaffung der Datenschutzbehörde abgewichen, was auch im Fall einer Erneuerung seines Mandats gilt.

	Die derzeitigen Mitglieder des Direktionsausschusses können sich gemäß Artikel 37 § 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2017 zur Einrichtung der Datenschutzbehörde für dasselbe oder ein anderes Mandat bewerben. In diesem Fall unterliegen sie den vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes geltenden Ernennungsbedingungen. Von den derzeitigen Mitgliedern des Direktionsausschusses kann sich nur der Präsident der Streitsachenkammer um ein Mandat als Direktor der Streitsachenkammer unter den vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes geltenden Ernennungsbedingungen bewerben.

	§ 2 - Personen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Gesetzes Mitglieder des Fachzentrums oder der Streitsachenkammer sind, üben ihr derzeitiges Mandat in derselben Eigenschaft, mit denselben Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und mit den gleichen Vergütungen wie vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes aus, und zwar bis zum Ende der Frist ihres ersten Mandats.

	Wird das Mandat eines oder mehrerer der in Absatz 1 erwähnten Mitglieder des Fachzentrums vakant, wird unverzüglich ein Bewerberaufruf im Belgischen Staatsblatt veröffentlicht, um sie zu ersetzen. In diesem Fall unterliegen sie den vor Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes geltenden Bedingungen. Absatz 1 ist ebenfalls auf sie anwendbar.



	Art. 58 - Vorliegendes Gesetz tritt drei Monate nach seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.

	Gegeben zu Brüssel, den 25. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Premierminister
A. DE CROO

Der Staatssekretär für den Schutz des Privatlebens
M. MICHEL

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT


